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Bekanntmachung der Städte, Samtgemeinden
und Gemeinden

Allgemeinverfügung 
des Zweckverbandes Gesundheitsamt  

Uelzen – Lüchow-Dannenberg

zur Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen 
Bereich angesichts der Corona-Epidemie und zum Schutz 

der Bevölkerung vor der Verbreitung des Coronavirus 
SARS-CoV-2 auf dem Gebiet des Landkreises Uelzen

Gemäß § 28 Absatz 1 Satz 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) in Ver-
bindung mit § 1 Abs. 1 Niedersächsisches Verwaltungsverfahrens-
gesetz in Verbindung mit § 35 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz 
wird folgende Allgemeinverfügung erlassen: 

1.  Für den Publikumsverkehr werden geschlossen: 
 •  Bars, Clubs, Kulturzentren, Diskotheken, Kneipen und ähnliche 

Einrichtungen 
 •  Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen, Bibliotheken und 

ähnliche Einrichtungen und unabhängig von der jeweiligen 
Trägerschaft oder von Eigentumsverhältnissen 

 •  Messen, Ausstellungen, Kinos, Zoos, Freizeit- und Tierparks 
und Anbieter von Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen), 
Spezialmärkte, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestel-
len und ähnliche Einrichtungen 

 •  Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen 
 •  der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten 

Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbäder, Fitnessstudios, 
Saunen und ähnliche Einrichtungen 

 •  Alle Spielplätze einschließlich Indoor-Spielplätze 
 •  alle Verkaufsstellen des Einzelhandels, insbesondere Outlet- 

Center, einschließlich der Verkaufsstellen in Einkaufscentern; 
 ausdrücklich ausgenommen von der Schließung sind: 
  der Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und 

Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, 
Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststel-
len, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, 
Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte, der Großhandel und 
Dienstleister aus dem Gesundheitsbereich. 

2.  Verboten werden: 
 •  Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport- und  

Freizeiteinrichtungen sowie die Wahrnehmung von  
Angeboten in Volkshochschulen, Musikschulen und  
sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen 
im außerschulischen Bereich sowie Reisebusreisen 

 •  Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und 
die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften,  
einschließlich der Zusammenkünfte in Gemeindezentren 

 •  Alle öffentlichen Veranstaltungen; ausgenommen sind  
Sitzungen kommunaler Vertreter und Gremien sowie des 
Landtages und der dazugehörigen Ausschüsse und Gremien 

 •  Alle Ansammlungen im Freien (Richtgröße für Ansamm-
lungen: mehr als 10 Personen) 

 •  Alle privaten Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmenden. 
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(Nicht unter den Veranstaltungsbegriff fällt die Teilnahme am 
öffentlichen Personennah-verkehr oder der Aufenthalt an der  
Arbeitsstätte) 
3.   Diese Allgemeinverfügung gilt sofort ab dem Zeitpunkt der 

Bekanntmachung bis einschließlich Sonnabend, den 18. April 
2020. Eine Verlängerung ist möglich. 

4.   Auf die Strafbarkeit einer Zuwiderhandlung gegen die in den 
Ziffern 1 und 2 enthaltene Anordnung gemäß § 75 Absatz 1 
Nr. 1; Absatz 3 IfSG wird hingewiesen. 

5.   Die Anordnung ist gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG 
sofort vollziehbar. 

6.   Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines  
Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht  
Lüneburg, Adolph-Kolping-Straße 16, 21337 Lüneburg erhoben 
werden.

Begründung
Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung beruhen auf einem 
Runderlass gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1, Satz 3 NGöGD des Minis- 
teriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung vom 
16.03.2020 (Az. 401.41609-11-3). 
Rechtsgrundlage für die getroffenen Maßnahmen ist § 28 Absatz 
1 Infektionsschutzgesetz (IfSG). Nach Satz 1 hat die zuständige 
Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen zu treffen, wenn 
Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder 
Ausscheider festgestellt werden oder sich ergibt, dass ein Verstor-
bener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, soweit 
und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer 
Krankheiten erforderlich ist. Nach Satz 2 kann die zuständige 
Behörde Veranstaltungen einer größeren Anzahl von Menschen 
beschränken oder verbieten und Badeanstalten oder in § 33  
genannte Gemeinschaftseinrichtungen oder Teile davon schlie-
ßen; sie kann auch Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich 
befinden, nicht zu verlassen oder von ihr bestimmte Orte nicht zu 
betreten, bis die notwendigen Schutzmaßnahmen durchgeführt 
worden sind. 
Vor dem Hintergrund der sehr dynamischen Verbreitung von Infek-
tionen mit dem SARS-CoV-2 Virus und Erkrankungen an COVID-19 
müssen unverzüglich weitere umfänglich wirksame Maßnahmen 
zur Verzögerung der Ausbreitungsdynamik und zur Unterbrechung 
von Infektionsketten ergriffen werden. Weitreichende effektive 
Maßnahmen sind dazu dringend notwendig, um im Interesse 
der Bevölkerung und des Gesundheitsschutzes die dauerhafte  
Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems in Niedersachsen  
sicherzustellen. Die großflächige Unterbrechung und Eindäm-
mung eines Großteils der sozialen Kontakte stellt – über die  
bereits ergriffenen Maßnahmen hinaus – das einzig wirksame  
Vorgehen dar, um das Ziel einer Entschleunigung und Unter- 
brechung der Infektionsketten zu erreichen. 
Die notwendigen und differenzierten Maßnahmen zur Kontaktre-
duzierung in besonderen Bereichen der Gesellschaft dienen der 
Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des derzeit durch das 
Influenza-Geschehen hoch beanspruchten Gesundheitssystems 
über einen absehbar längeren Zeitraum hinaus. Für die statio-
nären Einrichtungen muss dringend der notwendige Spielraum 
geschaffen werden, um die erforderliche Leistungsfähigkeit für 
die zu erwartenden erhöhten Behandlungserfordernisse im Inten-
sivbereich unter Isolierbedingungen für an COVID-19 Erkrankte zu 
sichern.
Diese und weitere kontaktreduzierende Maßnahmen tragen in  
besonderer Weise zum Schutz besonders vulnerable Bevölke-
rungsgruppen bei. Denn gegen den SARS-CoV-2 Virus steht derzeit 
keine Impfung bereit und es stehen keine gezielten, spezifischen 
Behandlungsmethoden zur Verfügung. Daher stellen die kontakt-
reduzierenden Maßnahmen für die breite Bevölkerung das einzig 
wirksame Mittel zum Schutz der Gesundheit der Allgemeinheit und 
zur Aufrechterhaltung zentraler Infrastrukturen dar. Somit kommt 
den angeordneten Maßnahmen eine so erhebliche Bedeutung 
zu, dass auch weitgehende und tiefgreifende Einschränkungen  
dringend geboten und in dem jeweiligen Umfang verhältnismäßig 
und notwendig sind. Insbesondere sind aufgrund der von allen 
Gesundheitsbehörden auf internationaler (WHO, CDC, ECDC) und 
nationaler Ebene (BMG, RKI, MSGJFS) bestätigten Lage aus fach-

licher Sicht keine weniger eingriffsintensiven Schutzmaßnahmen 
denkbar, die in vergleichbarer Weise geeignet und effektiv wären, 
um die angestrebte breite Schutzwirkung zu erreichen. 
Alle Geschäfte und Einrichtungen, die nicht unmittelbar dem täg-
lichen oder gesundheitlichen Versorgungsbedarf dienen, erhöhen 
durch Kundinnen und Kunden sowie Besucherinnen und Besucher 
unnötig die Anzahl der Nahkontakte und tragen damit zu einer  
erheblichen Steigerung des Infektionsrisikos bei. Es ist daher not-
wendig, den Betrieb dieser Geschäfte und Einrichtungen gänzlich 
zu untersagen, weil auch bei einer Beschränkung eine Übertragung 
des Erregers nicht verlässlich unterbunden werden kann. Unter Be-
rücksichtigung dieser Faktoren ist die Weisung verhältnismäßig 
und gerechtfertigt, um der vorrangigen Gesundheitssicherung der 
Bevölkerung Rechnung zu tragen. 
Öffentliche und private Veranstaltungen stellen im Hinblick auf die 
gute Übertragbarkeit des SARS-CoV-2 im Vergleich mit anderen 
übertragbaren Krankheiten eine besondere Gefährdung für die 
Ausbreitung dar. Aufgrund der mit einer Fluktuation von Personen 
bei einer Veranstaltung verbundenen Übertragungsrisiken, kann 
bei Veranstaltungen mit wechselnden Teilnehmern nicht statisch 
auf die zu einem bestimmten Zeitpunkt anwesende Personenzahl 
abgestellt werden. Abweichend von den bereits verfügten Ver-
boten und Einschränkungen müssen daher alle Veranstaltungen  
verboten werden. Die Einhaltung von Auflagen, die regelmäßig 
strenge Vorgaben enthalten müssten, erscheint nicht mehr  
geeignet, die Ausbreitungsdynamik in dem erforderlichen Umfang 
einzudämmen. Private Veranstaltungen bis zu 50 Teilnehmer- 
innen und Teilnehmern sind von dem Veranstaltungsverbot aus-
genommen. Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmenden  
stellen aufgrund ihrer Größe bereits eine erhebliche Gefahr dar, 
den Virus unkontrolliert zu verbreiten. Sie sind daher verboten. 

Die Anordnung tritt mit der Bekanntgabe der Allgemeinverfügung 
in Kraft. 

Sie ist bis einschließlich 18. April 2020 befristet. Diese Allgemein-
verfügung findet ihre Grundlage in § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 IfSG. 
Zuwiderhandlungen sind daher strafbar nach § 75 Abs. 1 Nr. 1, 
Abs. 3 IfSG. 

Die Anordnung ist gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG  
sofort vollziehbar. Widerspruch und Klage gegen Maßnahmen  
haben keine aufschiebende Wirkung.

Uelzen, den 17.03.2020

ZWECKVERBAND GESUNDHEITSAMT 
UELZEN – LÜCHOW-DANNENBERG

Der stellv. Geschäftsführer
Teske

Allgemeinverfügung  
des Zweckverbandes Gesundheitsamt  

Uelzen – Lüchow-Dannenberg

über die Ausweitung kontaktreduzierender Maßnahmen 
im Gebiet des Landkreises Uelzen zur Verlangsamung der 
Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 für Kranken-

häuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen,  
Heimen sowie Einrichtungen der Tagespflege

Der Zweckverband Gesundheitsamt Uelzen - Lüchow-Dannenberg 
erlässt gemäß § 28 Abs. 1 Infektionsschutzgesetzes (IfSG)  
folgende

Allgemeinverfügung:
1.  Allen Krankenhäusern sowie Vorsorge- und Rehabilitations-

einrichtungen im Sinne des § 107 Sozialgesetzbuch (SGB) 
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Fünftes Buch (V) – Gesetzliche Krankenversicherung – 
wird aufgegeben, Besuchs- und Betretungsverbote auszu-
sprechen. Ausgenommen von diesen Verboten sind neben 
dem Aufenthalt der untergebrachten Patienten und des  
beschäftigten Personals Besuche von werdenden Vätern, von  
Vätern von Neugeborenen, von Eltern und Sorgeberechtigten 
von Kindern auf Kinderstationen sowie Besuche Angehöri-
ger von Palliativpatienten, wobei Besuche bei erwachsenen  
Patienten von den Krankenhäusern sowie Vorsorge- und 
Rehabilitationseinrichtungen zeitlich zu beschränken sind, 
sofern dies medizinisch und ethisch-sozial vertretbar ist. 
Ausnahmen von den Besuchs- und Betretungsverbote  
können von den Krankenhäusern und Einrichtungen zudem 
bei Bedarf im Einzelfall für Seelsorger und Urkundspersonen  
unter der Auferlegung der erforderlichen Verhaltensmaß- 
regeln zugelassen werden.

2.  Den unter Ziffer 1 genannten Einrichtungen wird aufgegeben, 
Kantinen, Cafeterien und andere der Öffentlichkeit zugäng-
liche Einrichtungen für Patienten und Besucher zu schließen 
und keine öffentlich zugänglichen informatorischen Veran-
staltungen, insbesondere Vorträge, Lesungen und Informa- 
tionsveranstaltungen, durchzuführen.

 3.  Heimen im Sinne des § 2 Abs. 2 des Niedersächsisches  
Gesetzes über unterstützende Wohnformen (NuWG) wird auf-
gegeben, Besuchs- und Betretungsverbote auszusprechen. 
Ausgenommen von diesen Verboten sind neben dem Aufent-
halt der Bewohner und des beschäftigten Personals Besuche 
von behandelnden Ärzten sowie von nahestehenden Personen 
von palliativmedizinisch versorgten Bewohnerinnen und  
Bewohnern. Ausnahmen von den Besuchs- und Betretungs-
verboten können von den Heimen zudem bei Bedarf im 
Einzelfall für Seelsorger und Urkundspersonen unter Aufer-
legung der erforderlichen Verhaltensmaßregeln zugelassen 
werden.

4.	 	Die	Betreuung	in	Einrichtungen	der	Tagespflege	im	Sinne	des	
§ 2 Abs. 7 des Niedersächsischen Gesetzes über unterstüt-
zende Wohnformen (NuWG) wird untersagt. Ausgenommen 
von dieser Untersagung ist die zeitlich erforderliche Notbe-
treuung kleiner Gruppen älterer Menschen, pflegebedürftiger 
Menschen und Menschen mit Behinderungen, deren pflegende 
Angehörige in kritischen Infrastrukturen beschäftigt sind, ins-
besondere Beschäftigte im Gesundheitswesen (medizinischer 
und pflegerischer Bereich), bei der Polizei, im Rettungsdienst, 
beim Katastrophenschutz, der Feuerwehr, im Vollzugsbereich 
(Justizvollzug, Maßregelvollzug und vergleichbare Bereiche) 
sowie Beschäftigte zur Aufrechterhaltung der Staats- und  
Regierungsfunktionen. Ausgenommen hiervon ist auch die 
Betreuung in besonderen Härtefällen (etwa drohende Kündi-
gung, erheblicher Verdienstausfall).

5.  Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach der ortsüblichen 
Bekanntmachung als bekannt gegeben.

Begründung:
I.  Rechtsgrundlage für die getroffenen Maßnahmen ist § 28 

Abs. 1 lnfektionsschutzgesetz (IfSG). Danach hat die zustän-
dige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen zu treffen, 
wenn Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdäch-
tige oder Ausscheider festgestellt werden oder sich ergibt, 
dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Aus-
scheider war, soweit und solange es zur Verhinderung der 
Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. Die 
zuständige Behörde kann Veranstaltungen einer größeren 
Anzahl von Menschen beschränken oder verbieten und Bade-
anstalten oder in § 33 genannte Gemeinschaftseinrichtungen 
oder Teile davon schließen; sie kann auch Personen verpflich-
ten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht zu verlassen oder 
von ihr bestimmte Orte nicht zu betreten, bis die notwendigen 
Schutzmaßnahmen durchgeführt worden sind. 

  Erkenntnisse aus anderen Ländern belegen die sehr hohe  
Dynamik des Infektionsge-schehens. Das Ziel, die Ausbrei-
tung des Coronavirus SARS-CoV-2 zu verlangsamen, ist des-
halb angezeigt. Hierbei gilt es insbesondere die Beschäftigten 
im Medizin- und Pflegebereich zu schützen, die zur Aufrecht-

erhaltung der medizinischen und pflegerischen Versorgung 
zwingend erforderlich sind. 

  Darüber hinaus ist die Gruppe der älteren Menschen mit 
chronischen Erkrankungen sowie die Gruppe multimorbider 
Menschen einem besonders hohen Risiko an schweren Krank-
heitsverläufen ausgesetzt, wenn sie sich mit dem Corona  
Virus infizieren. Daher gilt es, auch diese Gruppe besonders 
zu schützen. 

  Vor diesem Hintergrund sind Besuchs- und Betreuungsver-
bote wirksame und verhältnismäßige Maßnahmen, um eine 
Infektion durch soziale Nahkontakte zu verhindern und einen 
möglichen Viruseintrag durch nicht behandlungsbedürftige 
oder pflegebedürftige Dritte zu verhindern. 

  Nach eindringlicher Einschätzung der Fachexpertinnen und 
Fachexperten ist damit zu rechnen, dass kurzfristig eine neue 
Eskalationsstufe der Pandemiebewältigung eintreten wird. Es 
wird dann nicht mehr ausreichen, die Ansteckungen zurück-
zuverfolgen und alle betroffenen Personen unter Quarantäne 
zu nehmen. Die Ansteckungsketten müssen somit kurzfristig 
noch effektiver unterbrochen werden. Dieses gilt insbeson-
dere auch für Einrichtungen, in denen Menschen leben und 
versorgt werden, für die durch Alter, Erkrankung oder Behin-
derung ein besonderes Risiko durch das Corona-Virus SARS-
CoV-2 besteht. 

  Die Untersagungsmaßnahmen sind nach fachlicher Risiko-
bewertung zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des 
Gesundheitssystems zwingend erforderlich. 

II.  Die sachliche Zuständigkeit für den Erlass dieser Allgemein-
verfügung folgt aus § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Niedersäch-
sischen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst 
(NGöGD). Danach obliegen den Landkreisen und kreisfreien 
Städten die Aufgaben des Gesundheitsamtes, der zuständi-
gen Behörde oder der zuständigen Stelle nach dem Infek- 
tionsschutzgesetz oder einer aufgrund des Infektionsschutz-
gesetzes erlassenen Verordnung. Die Aufgaben gehören 
zum übertragenen Wirkungskreis (§ 3 Abs. 1 Satz 3 NGöGD). 
Der Zweckverband Gesundheitsamt Uelzen – Lüchow- 
Dannenberg ist Träger des Gesundheitsamtes des Land-
kreises Uelzen; die Pflichtaufgabe des Infektionsschutzes 
wurde dem Zweckverband von den Landkreisen Uelzen und 
Lüchow-Dannenberg übertragen (§§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 7 ff. 
des Niedersächsischen Gesetzes über die kommunale  
Zusammenarbeit (NKomZG) i. V. m. § 1 Nr. 3 der Verband-
sordnung des Zweckverbandes Gesundheitsamt Uelzen/
Lüchow-Dannenberg). Die örtliche Zuständigkeit des Zweck-
verbandes Gesundheitsamt Uelzen - Lüchow-Dannenberg für 
die Durchführung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) im 
Gebiet des Landkreises Uelzen folgt aus § 2 NKomZG, § 1 
Abs. 1 der Verbandsordnung des Zweckverbandes Gesund-
heitsamt Uelzen/Lüchow-Dannenberg, § 1 Abs. 1 des Nie-
dersächsischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (NVwVfG) 
i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(VwVfG).

III.  Zuwiderhandlungen gegen diese Allgemeinverfügung sind 
strafbar nach § 75 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 lnfektionsschutzgesetz 
(IfSG). 

Die Allgemeinverfügung ist gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 
8 lnfektionsschutzgesetz (IfSG) sofort vollziehbar. Eine Klage hat 
somit keine aufschiebende Wirkung.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Lüneburg, 
Adolph-Kolping-Straße 16, 21337 Lüneburg erhoben werden.

Uelzen, den 17.03.2020

ZWECKVERBAND GESUNDHEITSAMT 
UELZEN – LÜCHOW-DANNENBERG

Der stellv. Geschäftsführer
Teske
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Allgemeinverfügung 

des Zweckverbandes Gesundheitsamt  
Uelzen – Lüchow-Dannenberg

zur Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen 
Bereich (hier: Übernachtungen, Gaststätten, Restaurants, 

Werkstätten für behinderte Menschen, Tagesförder-
stätten für behinderte Menschen sowie vergleichbare 

Angebote der Eingliederungshilfe) angesichts der Coro-
na-Epidemie und zum Schutz der Bevölkerung vor der 

Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 auf dem Gebiet 
des Landkreises Uelzen

Gemäß § 28 Absatz 1 Satz 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) wird 
ergänzend zu der Allgemeinverfügung vom 17.03.2020 folgende 
weitere Allgemeinverfügung durch den Zweckverband Gesund-
heitsamt Uelzen – Lüchow-Dannenberg erlassen: 

1.   Betreibern von Beherbergungsstätten und vergleichbaren 
Angeboten, Hotels, Campingplätzen, Wohnmobilstellplätzen 
sowie privaten und gewerblichen Vermietern von Ferienwoh-
nungen, von Ferienzimmern, von Übernachtungs- und Schlaf-
gelegenheiten und vergleichbaren Angeboten ist es untersagt, 
Personen zu touristischen Zwecken zu beherbergen. 

  Dies gilt auch für Betreiber von Kureinrichtungen und  
präventiven Reha-Einrichtungen. Anschlussheilbehandlungen 
im Sinne des SGB V sind hiervon ausgenommen. 

  Bereits beherbergte Personen haben ihre Rückreise möglichst 
bis zum 19.03.2020, spätestens bis zum 25.03.2020  
vorzunehmen. 

2.   Für Restaurants, Speisegaststätten und Mensen gilt, dass 
sie für den Publikumsverkehr nur geöffnet werden dürfen, 
wenn durch Auflagen sichergestellt ist, dass das Risiko einer  
Verbreitung des Corona-Virus, etwa durch Reglementierung der 
Besucherzahl und durch Hygienemaßnahmen und -hinweise 
minimiert wird. 

  Restaurants, Speisegaststätten und Mensen dürfen daher nur 
unter der Voraussetzung geöffnet werden, dass die Plätze für 
die Gäste so angeordnet sind, dass ein Abstand von mindestens 
2 Metern zwischen den Tischen gewährleistet ist und die Gäste 
zueinander einen ausreichenden Abstand halten. Die Öffnungs-
zeiten sind auf frühestens 06.00 Uhr bis spätestens 18.00 Uhr 
beschränkt.

3.   Werkstätten für behinderte Menschen, Tagesförderstätten 
für behinderte Menschen sowie vergleichbare ambulante und 
teilstationäre Angebote der Eingliederungshilfe dürfen von 
den dort beschäftigen und betreuten Menschen mit Behinde-
rungen nicht betreten werden, 

 •  die sich in einer betreuten Unterkunft (z. B. besondere Wohn-
form, Wohnheim) befinden, 

 •  die bei Erziehungsberechtigen oder ihren Eltern wohnen und 
deren Betreuung sichergestellt ist oder 

 •  die alleine oder in Wohngruppen wohnen und sich selbst  
versorgen können oder eine Betreuung erhalten. 

  Von diesem Betretungsverbot ausgenommen, sind diejeni-
gen Menschen mit Behinderung, die eine Betreuung während 
des Tages benötigen und deren Betreuung anderweitig nicht  
sichergestellt werden kann. Für diesen Personenkreis ist 
eine Notbetreuung sicherzustellen. Dabei ist restriktiv zu  
verfahren. 

  Das Betretungsverbot gilt nicht für Betriebsbereiche von Werk-
stätten für behinderte Menschen, die im Zusammenhang mit 
medizinischen und/oder pflegerelevanten Produkten, Leistun-
gen oder Unterstützungsarbeiten erbringen oder durchführen, 
hierzu zählen auch Wäschereien. Es gilt auch nicht für solche 
Betriebsbereiche von Werkstätten für behinderte Menschen, 
die der Versorgung mit Speisen in medizinischen und/oder 
pflegerelevanten Einrichtungen dienen. Die Träger der Werk-
stätten für behinderte Menschen haben in allen Fällen durch 
geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass Abstands- und 
Hygieneregeln eingehalten und Nahkontakte soweit wie  
möglich verhindert werden.

4.   Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach der ortsüblichen 
Bekanntmachung als bekannt gegeben und gilt bis einschließ-
lich 18. April 2020. Eine Verlängerung ist möglich. 

Begründung
I.  Rechtsgrundlage für die getroffenen Maßnahmen ist § 28 

Absatz 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG). Nach Satz 1 hat die 
zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen zu 
treffen, wenn Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungs-
verdächtige oder Ausscheider festgestellt werden oder sich 
ergibt, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder 
Ausscheider war, soweit und solange es zur Verhinderung der 
Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. Nach 
Satz 2 kann die zuständige Behörde Veranstaltungen einer 
größeren Anzahl von Menschen beschränken oder verbieten 
und Badeanstalten oder in § 33 genannte Gemeinschaft-
seinrichtungen oder Teile davon schließen; sie kann auch  
Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht 
zu verlassen oder von ihr bestimmte Orte nicht zu betreten, 
bis die notwendigen Schutzmaßnahmen durchgeführt worden 
sind. 

  Vor dem Hintergrund der sehr dynamischen Verbreitung von 
Infektionen mit dem SARS-CoV-2 Virus und Erkrankungen 
an COVID-19 müssen unverzüglich weitere umfänglich wirk-
same Maßnahmen zur Verzögerung der Ausbreitungsdyna-
mik und zur Unterbrechung von Infektionsketten ergriffen 
werden. Weitreichende effektive Maßnahmen sind dazu  
dringend notwendig, um im Interesse der Bevölkerung und 
des Gesundheitsschutzes die dauerhafte Aufrechterhaltung 
des Gesundheitssystems in Niedersachsen sicherzustellen. 
Die großflächige Unterbrechung und Eindämmung des  
touristischen Reiseverkehrs ergänzt die bereits ergriffenen 
Maßnahmen und stellt im Kontext der übrigen Maßnahmen 
zur Kontaktreduzierung einwirksames, angemessenes Vor-
gehen dar, um das Ziel einer Entschleunigung und Unter- 
brechung der Infektionsketten zu erreichen. Angesichts des 
angestrebten Ziels der Aufrechterhaltung der Gesundheitsver-
sorgung für die Gesamtbevölkerung ist die Maßnahme auch 
verhältnismäßig.

  Zugleich gilt es, die Ernährungsversorgung der Bevölkerung 
aufrechtzuerhalten. Hierzu dient die Ausnahmeregelung für 
Restaurants, Speisegaststätten und Mensen. Vor dem Hinter-
grund der Anforderungen des Gesundheitsschutzes sind die 
mit der Ausnahme verbunden Auflagen gerechtfertigt. 

  Die notwendigen und differenzierten Maßnahmen zur Kon-
taktreduzierung in besonderen Bereichen der Gesellschaft 
dienen der Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des 
derzeit durch das Influenza-Geschehen hoch beanspruchten 
Gesundheitssystems über einen absehbar längeren Zeitraum 
hinaus. Für die stationären und teilstationären Einrichtungen 
muss dringend der notwendige Spielraum geschaffen werden, 
um die erforderliche Leistungsfähigkeit für die zu erwartenden 
erhöhten Behandlungserfordernisse im Intensivbereich unter 
Isolierbedingungen für an COVID-19 Erkrankten zu sichern. 

  Diese und weitere kontaktreduzierende Maßnahmen tragen 
in besonderer Weise zum Schutz besonders vulnerable Bevöl-
kerungsgruppen bei. Denn gegen den SARS-CoV-2 Virus steht 
derzeit keine Impfung bereit und es stehen keine gezielten, 
spezifischen Behandlungsmethoden zur Verfügung. 

  Daher stellen die kontaktreduzierenden Maßnahmen für die 
breite Bevölkerung das einzig wirksame Mittel zum Schutz 
der Gesundheit der Allgemeinheit und zur Aufrechterhaltung  
zentraler Infrastrukturen dar.

II.  Die sachliche Zuständigkeit für den Erlass dieser Allgemein-
verfügung folgt aus § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Niedersäch-
sischen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst 
(NGöGD). Danach obliegen den Landkreisen und kreisfreien 
Städten die Aufgaben des Gesundheitsamtes, der zuständi-
gen Behörde oder der zuständigen Stelle nach dem Infekti-
onsschutzgesetz oder einer aufgrund des Infektionsschutz-
gesetzes erlassenen Verordnung. Die Aufgaben gehören zum 
übertragenen Wirkungskreis (§ 3 Abs. 1 Satz 3 NGöGD). Der 
Zweckverband Gesundheitsamt Uelzen - Lüchow-Dannenberg 
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ist Träger des Gesundheitsamtes des Landkreises Uelzen; die 
Pflichtaufgabe des Infektionsschutzes wurde dem Zweckver-
band von den Landkreisen Uelzen und Lüchow-Dannenberg 
übertragen (§§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 7 ff. des Niedersäch-
sischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(NKomZG) i. V. m. § 1 Nr. 3 der Verbandsordnung des Zweck-
verbandes Gesundheitsamt Uelzen/Lüchow-Dannenberg). Die 
örtliche Zuständigkeit des Zweckverbandes Gesundheitsamt 
Uelzen - Lüchow-Dannenberg für die Durchführung des Infek-
tionsschutzgesetzes (IfSG) im Gebiet des Landkreises Uelzen 
folgt aus § 2 NKomZG, § 1 Abs. 1 der Verbandsordnung des 
Zweckverbandes Gesundheitsamt Uelzen/Lüchow-Dannen-
berg, § 1 Abs. 1 des Niedersächsischen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (NVwVfG) i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 3 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (VwVfG).

  Auf die Strafbarkeit einer Zuwiderhandlung gegen die getrof-
fenen Anordnungen wird gemäß § 75 Absatz 1 Nr. 1 und Ab-
satz 3 IfSG hingewiesen. 

  Die Allgemeinverfügung ist gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 
Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar. Widerspruch und Klage gegen 
Maßnahmen haben keine aufschiebende Wirkung.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage bei Verwaltungsgericht Lüneburg, 
Adolph-Kolping-Straße 16, 21337 Lüneburg erhoben werden. 

Uelzen, den 18.03.2020

ZWECKVERBAND GESUNDHEITSAMT 
UELZEN – LÜCHOW-DANNENBERG

Der stellv. Geschäftsführer
Teske

Hinweis: Diese Allgemeinverfügung ist auf der Internetseite des 
Landkreises Uelzen unter 
www.landkreis-uelzen.de/Coronaviren bereitgestellt.

Allgemeinverfügung 
des Zweckverband Gesundheitsamt  

Uelzen – Lüchow-Dannenberg  
für den Landkreis Uelzen 

über die Einstellung des Betriebs  
von Gemeinschaftseinrichtungen  

im Sinne des § 33 Infektionsschutzgesetzes  
zur Eindämmung des Coronavirus SARS-CoV-2

Der Zweckverband Gesundheitsamt Uelzen - Lüchow-Dannenberg 
erlässt gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Satz 2 Infektionsschutz-
gesetzes (IfSG) als zuständige Behörde folgende

Allgemeinverfügung:
1.   Der Unterrichtsbetrieb für alle Schulen ist im Landkreis  

Uelzen untersagt. 
  Dies gilt auch für die Durchführung sonstiger schulischer  

Veranstaltungen sowie nichtschulischer Veranstaltungen, wie 
Sportveranstaltungen. Theateraufführungen, Vortragsveran-
staltungen, Konzerte und vergleichbare Veranstaltungen.

  Zu den Schulen sind alle öffentlichen allgemeinbildenden 
und berufsbildenden Schulen, Schulen in freier Trägerschaft 
einschließlich der Internate sowie die Schulen für andere als 
ärztliche Heilberufe und ähnliche Berufsausbildungsstätten, 
Tagesbildungsstätten und Landesbildungszentren zu zählen. 

  Ausgenommen von dieser Allgemeinverfügung ist die Not-

betreuung in kleinen Gruppen an öffentlichen allgemein-
bildenden und berufsbildenden Schulen, Schulen in freier  
Trägerschaft einschließlich der Internate sowie an Schulen 
für andere als ärztliche Heilberufe und ähnliche Berufsaus- 
bildungsstätten, Tagesbildungsstätten und Landesbildungs-
zentren für die Schuljahrgänge 1 bis 8 in der Zeit von 8:00 Uhr 
bis 13:00 Uhr. Über diesen Zeitraum hinaus kann eine zeitlich 
erweiterte Notbetreuung an Ganztagsschulen stattfinden.  
Die Notbetreuung ist auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

  Die Notbetreuung dient dazu, Kinder aufzunehmen, deren  
Erziehungsberechtigte in sog. kritischen Infrastrukturen tätig 
sind. 

 Hierzu gehören insbesondere folgende Berufsgruppen: 
 •  Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich 

und pflegerischen Bereich, 
 •  Beschäftigte zur Aufrechterhaltung der Staats- und  

Regierungsfunktionen, 
 •  Beschäftigte im Bereich der Polizei, Rettungsdienst,  

Katastrophenschutz und Feuerwehr, 
 •  Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvoll-

zug, Maßregelvollzug und vergleichbare Bereiche. 
  Ausgenommen von dieser Allgemeinverfügung ist auch die 

Betreuung in besonderen Härtefällen (etwa drohende Kündi-
gung, erheblicher Verdienstausfall). 

2.   Der Betrieb von sämtlichen Kindertageseinrichtungen,  
Kinderhorten und der nach §  43 Absatz 1 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch erlaubnispflichtige Kindertagespflege ist 
im Landkreis Uelzen untersagt.

  Ausgenommen von dieser Allgemeinverfügung ist die Not-
betreuung in kleinen Gruppen. Die Notbetreuung ist auf das  
notwendige Maß zu begrenzen.

  Die Notbetreuung dient dazu, Kinder aufzunehmen, deren  
Erziehungsberechtigte in sog. kritischen Infrastrukturen tätig 
sind. Hierzu gehören insbesondere folgende Berufsgruppen: 

 •  Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich 
und pflegerischen Bereich, 

 •  Beschäftigte im Bereich der Polizei, Rettungsdienst,  
Katastrophenschutz und Feuerwehr, 

 •  Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvoll-
zug, Maßregelvollzug und 

 •  vergleichbare Bereiche. 
  Ausgenommen von dieser Allgemeinverfügung ist auch die 

Betreuung in besonderen Härtefällen (etwa drohende Kündi-
gung, erheblicher Verdienstausfall). 

3.   Alle Schulfahrten und ähnliche Schulveranstaltungen von 
Schulen sind im Landkreis Uelzen untersagt.

  Schulfahrten sind Schulveranstaltungen, mit denen definierte 
Bildungs- und Erziehungsziele verfolgt werden; dazu zählen 
auch Schüleraustauschfahrten und Schullandheimaufent-
halte. Auch unterrichtsbedingte Fahrten zu außerschulischen 
Lernorten sind erfasst. 

  Hinsichtlich des Begriffs der Schulen wird auf die Definition 
unter der Anordnung zu 1. verwiesen. 

4.   Die Anordnungen zu 1 und 2 sind zunächst bis zum 18.04.2020 
(einschließlich) befristet. Abweichend davon gilt die Anord-
nung zu 1. für Schülerinnen und Schüler des aktuellen Abitur-
jahrgangs zunächst bis zum 14.04.2020 (einschließlich). 

  Die Anordnung zu 3 ist befristet bis zum Ende des Schuljahres 
2019/2020. 

Begründung: 
I.   Rechtsgrundlage für den Erlass dieser Allgemeinverfügung ist 

§ 28 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Satz 2, §§ 16 Abs. 1, 33 IfSG. Danach 
trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaß-
nahmen, wenn Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungs-
verdächtige oder Ausscheider festgestellt werden oder sich  
ergibt, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder 
Ausscheider war, soweit und solange es zur Verhinderung der 
Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. 

  Unter diesen Voraussetzungen kann die zuständige Behörde 
sonstige Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen 
beschränken oder verbieten oder in § 33 genannte Gemein-
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schaftseinrichtungen oder Teile davon schließen. Ausgehend 
von der Gesetzesbegründung sind hiervon alle Ansammlungen 
von Menschen erfasst, die eine Verbreitung von Krankheits- 
erregern begünstigen. 

  Gemäß § 2 Nr. 1 IfSG sind Krankheitserreger im Sinne des 
Infektionsschutzgesetzes vermehrungsfähige Agens (Virus, 
Bakterium, Pilz, Parasit) oder ein sonstiges biologisches 
transmissibles Agens, die bei Menschen eine Infektion oder 
übertragbare Krankheit verursachen können. Bei SARS-CoV-2 
handelt es sich um einen Krankheitserreger im Sinne des § 2 
Nr. 1 IfSG. 

  Aufgrund der sehr hohen Dynamik des Infektionsgeschehens 
und der steigenden Zahl von Infizierten mit SARS-CoV-2 in 
Deutschland, Niedersachsen sowie zwischenzeitlich eines 
bestätigten Falles dieser Corona-Infektion im Landkreis  
Uelzen mit verschiedenen Indexquellen, stellt der Zweckver-
band Gesundheitsamt Uelzen - Lüchow-Dannenberg vorsorg-
lich vorerst den Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen im 
Sinne	von	§ 33	IfSG	ein.	Nach	Einschätzung	des	Gesundheits-
amtes können geringere Einschränkungen, die eine Ausbrei-
tung von SARS-CoV-2-Infektionen reduzieren, die Risiken in 
solchen Einrichtungen nicht ausreichend mildern. Das Verbot 
des Betriebs von solchen Gemeinschaftseinrichtungen ist aus 
diesem Grund erforderlich.

  Erkenntnisse aus anderen Ländern belegen die sehr hohe  
Dynamik des Infektionsgeschehens. Das Land und das  
Gesundheitsamt halten weiter an der „Containment-Strategie“ 
fest. Damit werden die Prinzipien des Robert Koch-Instituts 
zur Risikobewertung weiterhin berücksichtigt. Ziel ist es, die 
Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in Niedersachsen 
zu verlangsamen, die Übertragungswege von SARS-CoV-2 
noch effektiver zu unterbrechen und das Risiko einzudäm-
men. Die umzusetzenden Maßnahmen sind nach fachlicher 
Risikobewertung zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähig-
keit des Gesundheitssystems zwingend erforderlich und in 
diesem Stadium noch erfolgversprechend möglich.

  Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-
CoV-2 z. B. durch Husten, Niesen oder den Kontakt mit mild 
erkrankten oder asymptomatisch infizierten Personen kann 
es zu einer Übertragung des Virus von Mensch zu Mensch  
kommen. 

  Um dies zu verhindern und einzudämmen, sind die hier  
verfügten Untersagungen erforderlich und geboten. Mildere, 
gleich wirksame Mittel zur Erreichung dieses Zwecks sind 
nicht ersichtlich. Die Allgemeinverfügung ist angemessen, da 
sie nicht außer Verhältnis zu dem in der Allgemeinverfügung 
angestrebten Schutz höherwertiger Rechtsgüter wie Leben, 
Leib und Gesundheit der Bevölkerung steht. 

II.   Die sachliche Zuständigkeit für den Erlass dieser Allgemein-
verfügung folgt aus § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Niedersäch-
sischen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst 
(NGöGD). Danach obliegen den Landkreisen und kreisfreien 
Städten die Aufgaben des Gesundheitsamtes, der zuständi-
gen Behörde oder der zuständigen Stelle nach dem Infekti-
onsschutzgesetz oder einer aufgrund des Infektionsschutz-
gesetzes erlassenen Verordnung. Die Aufgaben gehören zum 
übertragenen Wirkungskreis (§ 3 Abs. 1 Satz 3 NGöGD). Der 
Zweckverband Gesundheitsamt Uelzen - Lüchow-Dannenberg 
ist Träger des Gesundheitsamtes des Landkreises Uelzen; die 
Pflichtaufgabe des Infektionsschutzes wurde dem Zweckver-
band von den Landkreisen Uelzen und Lüchow-Dannenberg 
übertragen (§§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 7 ff. des Niedersäch-
sischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(NKomZG) i. V. m. § 1 Nr. 3 der Verbandsordnung des Zweck-
verbandes Gesundheitsamt Uelzen/Lüchow-Dannenberg). Die 
örtliche Zuständigkeit des Zweckverbandes Gesundheitsamt 
Uelzen - Lüchow-Dannenberg für die Durchführung des Infek-
tionsschutzgesetzes (IfSG) im Gebiet des Landkreises Uelzen 
folgt aus § 2 NKomZG, § 1 Abs. 1 der Verbandsordnung des 
Zweckverbandes Gesundheitsamt Uelzen/Lüchow-Dannen-
berg, § 1 Abs. 1 des Niedersächsischen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (NVwVfG) i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 3 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (VwVfG).

  Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetz sofort vollziehbar 
nach § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG. Eine Klage hat somit 
keine aufschiebende Wirkung.

 Auf die Strafvorschrift des § 75 Abs. 1 Nr. 1 wird hingewiesen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Lüneburg, 
Adolph-Kolping-Straße 16, 21337 Lüneburg erhoben werden. 

Uelzen, den 13.03.2020

ZWECKVERBAND GESUNDHEITSAMT 
UELZEN – LÜCHOW-DANNENBERG

Der stellv. Geschäftsführer
Teske

Haushaltssatzung der Hansestadt Uelzen 
 für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Nds. Kommunalverfassungsgesetz in 
der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Hansestadt Uelzen in 
seiner Sitzung am 16.12.2019 folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 

1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1  der ordentlichen Erträge auf 64.075.100 €
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf 66.230.100 €

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 470.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 €

2. im Finanzhaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1  der Einzahlungen aus  
laufender Verwaltungstätigkeit 61.533.200 €

2.2  der Auszahlungen aus  
laufender Verwaltungstätigkeit 60.714.500 €

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 3.211.800 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.915.500 €

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 2.116.100 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 2.340.000 €

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
werden nicht veranschlagt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 
3.781.100 € festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 10.250.000 € festgesetzt.
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§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine 
besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt 
festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1   für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
(Grundsteuer A) 450 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 450 v.H.

2. Gewerbesteuer 435 v.H.

Uelzen, den 16. Dezember 2019

HANSESTADT UELZEN

Bürgermeister
Jürgen Markwardt

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Eine Genehmigung der 
Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforder-
lich. Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG 
vom 01.04.2020 bis zum 03.04.2020 und vom 06.04.2020 bis zum 
09.04.2020 im Rathaus der Hansestadt Uelzen jeweils in der Zeit 
von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr an der Information zur Einsichtnahme 
öffentlich aus. Von der allgemeinen Schließung des Rathauses 
aufgrund der Corona-Krise ist die Möglichkeit der Einsichtnahme 
im Rahmen dieser öffentlichen Auslegung ausgenommen. Eine 
Einsichtnahme via Internet auf der Homepage der Hansestadt 
Uelzen unter www.hansestadt-uelzen.de ist ebenfalls möglich und 
wird empfohlen.

Uelzen, den 17. März 2020

HANSESTADT UELZEN

Bürgermeister
Jürgen Markwardt

Haushaltssatzung 2020  
der Samtgemeinde Suderburg

Aufgrund der §§ 58 und 112 ff. des Niedersächsischen Kommunal- 
verfassungsgesetzes (NKomVG) in der zurzeit gültigen Fassung 
hat der Rat der Samtgemeinde Suderburg in seiner Sitzung am 
12.12.2019 für das Haushaltsjahr 2020 folgende Haushalts- 
satzung beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für die Samtgemeinde Suderburg wird für das 
Haushaltsjahr 2020 festgesetzt

1.  im Ergebnishaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 5.295.400 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 5.295.400 €

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 €

2.  im Finanzhaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
2.1 der Einzahlungen auf 5.758.400 €
2.2 der Auszahlungen auf 5.844.100 €

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1  auf Einzahlungen aus  
laufender Verwaltungstätigkeit 4.948.200 €

2.2.1 auf Auszahlungen aus  
laufender Verwaltungstätigkeit 4.866.100 €

2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen 294.800 €
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen 810.200 €

2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 515.400 €
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 167.800 €

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investi-
tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 515.400 € 
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € 
festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf 824.700 € festgesetzt.

§ 5
Der Umlagesatz der Samtgemeindeumlage wird auf 38,5 % der 
Steuerkraftmesszahlen der Grundsteuer A und B, der Gewerbe-
steuer sowie des Gemeindeanteils an der Einkommens- und Um-
satzsteuer festgesetzt und beträgt insgesamt 1.893.700 €: 

 Gemeinde Eimke 14,70 % (Vorjahr  14,60 %)
 Gemeinde Gerdau  25,50 % (Vorjahr  25,50 %)
 Gemeinde Suderburg 59,80 % (Vorjahr  59,90 %)

§ 6
Für die Befugnis des Samtgemeindebürgermeisters, über- und  
außerplanmäßigen Ausgaben nach § 117 NKomVG zuzustimmen, 
gelten die Ausgaben bis zur Höhe von 10.000 € als unerheblich. 

Suderburg, den 12.12.2019 

Samtgemeindebürgermeister 
Thomas Schulz

Die vorstehende Haushaltssatzung ist vom Landkreis Uelzen unter 
dem Aktenzeichen 20-006/600 (2020) am 12.03.2020 zur Kenntnis 
genommen worden. Zu den genehmigungspflichtigen Teilen  
wurde die kommunalaufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt. 

Der Haushaltsplan liegt gemäß § 114 Abs. 2 des Niedersäch-
sischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der z.Zt. 
geltenden Fassung vom Tage nach der Bekanntmachung an  
während der Zeit von 7 Arbeitstagen zur öffentlichen Einsicht im 
Rathaus in Suderburg während der Dienststunden aus.
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